jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 82d LBedG Ubergangsbestimmung
zum Erholungsurlaub

LBedG - Landesbedienstetengesetz - LBedG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.01.2026

Auf den Vertragsbediensteten, dessen Dienstverhaltnis zum Land Tirol vor dem 1. Janner 2007 begriindet wurde, ist
8 55 Abs. 1, 5 und 6 in der am 31. Dezember 2006 geltenden Fassung weiter anzuwenden, sofern dem
Vertragsbediensteten nach diesen Bestimmungen bereits vor der Vollendung des 43. Lebensjahres ein Urlaubsausmaf3
von 240 Dienststunden gebuhrt.

In Kraft seit 01.01.2012 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/lbedg/paragraf/55
file:///

	§ 82d LBedG Übergangsbestimmung zum Erholungsurlaub
	LBedG - Landesbedienstetengesetz - LBedG


